
„Aufgrund des § 7 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Neufassung vom 14. Juli 1994 (GV. NW 1994 S. 666), der §§ 6, 1, 2 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 
(GV. NW 1969 S. 712), des § 90 des Sozialgesetzbuches (SGB) – Achtes Buch (VIII) – 
Kinder- und Jugendhilfe – (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juni 1990, BGBl. I S. 1163), 
des § 9 Abs. 3 Satz 4 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Schulgesetz NRW – SchulG) vom 15.02.2005 (GV. NRW S. 102) sowie § 23 des 
Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) 
vom 25.10.2007 (GV. NRW 2007 S. 462), jeweils in den bei Erlass dieser Satzung 
geltenden Fassungen, hat der Rat in seiner Sitzung am __.__.2013 folgende 
Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Sankt Augustin über die Erhebung von 
Beiträgen für die Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen für Kinder sowie für die 
Nutzung der Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich und 
Kindertagespflege vom 13.06.2007 beschlossen: 
 



Fünfte Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Sankt Augustin über die 
Erhebung von Beiträgen für die Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen für 
Kinder sowie für die Nutzung der Angebote im Rahmen der Offenen 
Ganztagsschule im Primarbereich und der Kindertagespflege 
 
Artikel I 
 
§ 8 Beitragsermäßigungen und Befreiungen 
 
Abs. 1 erhält folgende Fassung:  
 
(1) Besuchen mehr als ein Kind einer Familie oder von Personen, die nach § 3 dieser 
Satzung an die Stelle der Eltern treten, gleichzeitig eine Kindertageseinrichtung oder 
eine Einrichtung der Kindertagespflege in Sankt Augustin oder nutzen ein Angebot im 
Rahmen der Offenen Ganztagsschule, so sind für das erste Kind 80% und für das 
zweite Kind 50% des Regelbeitrages zu zahlen, sofern mindestens eines dieser Kinder 
Angebote der OGS in Anspruch nimmt. Jedes weitere Kind ist beitragsfrei. 
 
(2) Besuchen mehr als ein Kind einer Familie oder von Personen, die nach § 3 dieser 
Satzung an die Stelle der Eltern treten, gleichzeitig eine Kindertageseinrichtung oder 
nutzen ein Angebot der Kindertagespflege in Sankt Augustin , so ist nur für das erste 
Kind ein Regelbeitrag zu zahlen. Jedes weitere Kind ist beitragsfrei. 
 
(3) Erstes Kind im Sinne der Absätze 1 und 2 ist dasjenige, das das Betreuungsangebot 
mit dem höchsten Regelbeitragssatz in Anspruch nimmt. Zweites Kind im Sinne des 
Absatzes 1 ist dasjenige, das das Betreuungsangebot mit dem zweithöchsten 
Regelbeitrag in Anspruch nimmt. 
Dabei werden auch Kinder berücksichtigt, die Leistungen des überörtlichen Trägers der 
Sozialhilfe nach dem SGB XII erhalten bzw. erhalten haben. Kinder, die aufgrund einer 
landesgesetzlichen Regelung beitragsfrei gestellt werden, werden dabei nicht 
berücksichtigt. 
 
(4) Ist die Belastung den Beitragspflichtigen und dem Kind aufgrund besonderer 
Umstände nicht zuzumuten, kann der Beitrag vom örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe ganz oder teilweise erlassen werden (§ 90 Abs. 4 SGB VIII). 
 
Artikel II 
 
Inkrafttreten 
 
Die Änderungen treten mit Wirkung ab 01.08.2014 in Kraft.“ 
 


